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Forschungs- und Entwicklungsarbeiten gemäß der Nomen
klatur der- Arbeitsstufen und Leistungen von Aufgaben des 
Planes Wissenschaft und Technik durchgeführt werden. Die 
Anwendung der Leistungsstufen El bis E 6 kann nur erfol
gen für <’

a) Basissoftware für den Einsatz rechentechnischer Mittel 
sowie bereichsübergreifend und bereichseinheitlich 

.nutzbare Anwendersoftware mit dem Charakter eines 
für den Absatz vorgesehenen neuen Softwareproduktes;

b) Softwarekomponenten für die Gewährleistung der 
Funktions- bzw. Absatzfähigkeit neu entwickelter Er
zeugnisse, Verfahren und Technologien, soweit es nicht 
zweckmäßig ist, diese Forschungs- und Entwicklungs
arbeiten in die entsprechenden, nach K- und V-Stufen 
zu bearbeitenden Aufgaben zu integrieren;

c) weitere Software bzw. Softwarekomponenten, die Er
gebnisse der Grundlagenforschung (Leistungsstufen G 1 
bis G 4) oder angewandten Forschung (Leistungsstufen 
A 1 bis A 4) fortführen und erst in den Leistungsstufen 
E 1 bis E 5 zu einem erprobten und praktisch nutzbaren 
Ergebnis geführt werden können.

(4) Die Entscheidung darüber, ob die Entwicklung der Soft
ware gemäß Abs. 3 Buchstaben a, b, c Gegenstand der Pla
nung und Abrechnung von Wissenschaft und Technik wird, 
treffen die Generaldirektoren der Kombinate.

5. Erfassung der Kosten und Erlöse in der betrieblichen Rech
nungsführung und Statistik

(1) Für die Softwareproduktion sind in der betrieblichen 
Rechnungsführung und Statistik Kostenträger zu führen.

(2) Die Minister und Leiter anderer zentraler Staatsorgane 
haben zu veranlassen, daß die notwendigen Festlegungen 
zur Erfassung der Kosten und Erlöse für Softwareproduktion 
in den Zweigrichtlinien gemäß § 104 der Anordnung vom
6. August 1985 über Rechnungsführung und Statistik in den 
Betrieben und Kombinaten (Sonderdruck Nr. 800/1 des Ge
setzblattes) getroffen werden.

6. Abrechnung der Softwareproduktion und der Software aus 
der Eigenproduktion von Rationalisierungsmitteln

* Die Betriebe haben im Rahmen des zentralisierten Be
richtswesens der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik 
viermal jährlich (jeweils Jahresplan, Plan des Berichtszeit- 
raumes und Ist im Berichtszeitraum) die Kennziffern
— Softwareproduktion (Erlöse)
— Software aus der Eigenproduktion von Rationalisierungs

mitteln
— darunter: für den Bedarf des eigenen Betriebes
— Softwareherstellung insgesamt
— Arbeitskräfte für Softwareproduktion (Absatz) in VbE
— Arbeitskräfte für Softwareherstellung insgesamt in VbE
— Kosten der realisierten Softwareproduktion
— Kosten je 100 M realisierte Softwareproduktion 
abzurechnen.

7. Preisbildung für Software

(1) Zur Förderung der Entwicklung und Produktion von 
Software und der realen Widerspiegelung in der Leistungs
bewertung und in der wirtschaftlichen Rechnungsführung 
der Kombinate und Betriebe ist den Industriepreisen für 
Software der gesellschaftlich notwendige Aufwand (Selbst
kosten plus normativer Gewinn) zugrunde zu legen. 2

(2) Die Hersteller erhalten bei der Entwicklung und Pro
duktion von Software einen Anteil vom ökonomischen Nut
zen im Industriepreis anerkannt. Dabei ist der Anteil am 
Nutzen so zu bemessen, daß über den Industriepreis für die 
Abnehmer eine spürbare Verbilligung eintritt.

(3) Das ökonomische Interesse der Hersteller an der Pro
duktion multivalenter Software ist wirksam zu stimulieren. 
Dazu werden zum Industriepreis entsprechend Abs. 2 in Ab
hängigkeit von der planmäßigen multivalenten Nutzung 
staatlich festgesetzte Preiszuschläge gewährt.

(4) Bei Nachnutzung sind zwischen Hersteller und Abneh
mer Vereinbarungspreise festzulegen. Diese Preise dürfen 
maximal 75 Prozent des in Abhängigkeit von der planmäßi
gen multivalenten Nutzung bestimmten Industriepreises be
tragen.

(5) Die Preise für Software sind entsprechend den vom 
Leiter des Amtes für Preise erlassenen Preisvorschriften zu 
bilden.

8. Finanzierung der Software ,

(1) Die Herstellung von Software ist

— als Bestandteil der für die Entwicklung von Software in 
den Plänen Wissenschaft und Technik festgelegten Auf
gaben aus den Fonds Wissenschaft und Technik sowie 
Mitteln des Staatshaushaltes,

— als Bestandteil
• der Eigenproduktion von Rationalisierungsmitteln so

wie
■ von Produktion und Leistungen
aus geplanten Kosten

zu finanzieren. Wird Software durch Betriebe im Auftrag von* 
Softwareherstellern Zur späteren Komplettierung und zum 
Vertrieb durch diese entwickelt, gilt die Anordnung vom 
23. November 1983 über die Anwendung der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung in der Forschung und Entwicklung (GBl. I 
Nr. 36 S. 387) in der Fassung der Anordnung Nr. 2 vom 9. De
zember 1985 (GBl. I Nr. 34 S. 389).

(2) Für die Betriebe, die einen eigenverantwortlich zu er
wirtschaftenden und zu verwendenden Investitionsfonds bil
den, ist die Software aus der Eigenproduktion von Rationa
lisierungsmitteln aus dem entsprechenden Investitionsfonds 
bzw. aus Kosten zu finanzieren. In den Betrieben außerhalb 
der Industrie und des Bauwesens können auch Mittel des 
Leistungsfonds eingesetzt werden. Diese sind auf die Min
destforderung nach Einsatz von 25 % der Mittel für Rationa
lisierungsinvestitionen gemäß der Anordnung vom 14. April 
1983 über die Planung, Bildung und Verwendung des Lei
stungsfonds der volkseigenen Betriebe (GBl. I Nr. 11 S. 121) 
anrechenbar. Weitere Mittel des Leistungsfonds können für 
zusätzliche Leistungen für die Herstellung von Software über 
die staatliche Planauflage „Eigenproduktion von Rationali
sierungsmitteln“ hinaus eingesetzt werden.

(3) Für höhere Aufwendungen, die sich aus der zusätzlichen 
Produktion und den zusätzlichen Leistungen sowie aus der 
schnelleren Entwicklung von Software ergeben, können Mit
tel des Reservefonds entsprechend § 30 der Anordnung vom
14. April 1983 über die Finanzierungsrichtlinie für die volks
eigene Wirtschaft (GBl. I Nr. 11 S. 110) bzw. § 29 der Anord
nung vom 27. Februar 1987 über die Finanzierungsrichtlinie 
für die volkseigene' Industrie und das' Bauwesen (GBl. I Nr. 9
S. 107) eingesetzt werden.

(4) Die Anwendung bzw. der Kauf von Software ist zu fi
nanzieren:

— für Forschungs- Und Entwicklungsarbeiten aus Mitteln 
des Fonds Wissenschaft und Technik sowie Mitteln des 
Staatshaushaltes,

— für Investitionen gemäß Abschnitt V der Anordnung vom 
14. April 1983 über die Finanzierungsrichtlinie für die 
volkseigene Wirtschaft,

— für Software mit einem Preis unter 2 000 M sowie Soft
ware, die nicht an Investitionen gebunden ist, aus den ge
planten Kosten.


